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Der Text dieser Satzung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl kann für die Richtigkeit 
keine Gewähr übernommen werden. Maßgeblich ist stets der Text der amtlichen Veröffentlichung; die Fund-
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Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 und 2 und Art. 61 Abs. 2 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 
2210-1-1-WFK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg die folgende Satzung. 
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Vorbemerkung 
Einzelne in dieser Satzung verwendete Begriffe werden auch ausführlich im Glossar definiert 
und können unter http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/schlagwortea-z nachgelesen 
werden. 
 
 

1. Teil:    Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese fachspezifischen Bestimmungen (FSB) ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungs-
ordnung für die Lehramtsstudiengänge (LASPO) an der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg (JMU) vom 5. August 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 
 

 
§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfungen 

(1) 1Das Fach Arbeitslehre wird von der Philosophischen Fakultät II der JMU angeboten. 2Es 
kann im Rahmen des Lehramts an Mittelschulen (§ 3 Abs. 2) sowie im Rahmen des Lehramts 
für Sonderpädagogik (§ 3 Abs. 3) als eines von drei Didaktikfächern im Rahmen der Didaktiken 
einer Fächergruppe der Mittelschule (§ 37 Abs. 3 LPO I) studiert werden. 3Die studienbegleitend 
abzulegenden Prüfungen aller Studienfächer (wie in § 3 Abs. 2 bzw. § 3 Abs. 3 angegeben) 
bilden zusammen mit den im Rahmen der Ersten Staatsprüfung abzulegenden Prüfungen die 
Erste Lehramtsprüfung.  

(2) 1Zusammen mit den im Rahmen der Ersten Staatsprüfung abzulegenden Prüfungen dienen 
die studienbegleitend abzulegenden Prüfungen der Feststellung, ob auf Grund des Studiums 
die fachliche Eignung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentli-
chen Schulen erworben wurde. 2In der Ersten Lehramtsprüfung soll nachgewiesen werden, 
dass die durch das Studium zu erwerbenden Voraussetzungen für das angestrebte Lehramt 
vorliegen. 

(3) 1Das Studium der Didaktik der Arbeitslehre vermittelt im Einzelnen:  

• Fachliches Grundwissen aus den Gegenstandsbereichen der Arbeitslehre: Berufspädago-
gik, Berufskunde, Arbeitswissenschaften, Ökonomische Grundbildung, Technische Grundbil-
dung, Rechtliche Grundbildung mit den Schwerpunkten Arbeits-, Ausbildungs- und Verbrau-
cherrecht, 

• vertiefte Kenntnis fachspezifischer und fachtypischer Unterrichtsmethoden (Wesensmerk-
male, Struktur, fachliche, überfachliche und pädagogische Ziele), 

• die Fähigkeit, Themenbereiche des Arbeitslehreunterrichts geeigneten Methoden zuzuord-
nen und wesentliche Unterrichtsprinzipien zu benennen, 

• die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen für einen fachlich gesicherten Medi-
eneinsatz, der auch Medienangebote von außerschulischen Kooperationspartnern der Ar-
beitslehre umfasst, 

• die Fähigkeit der Bewertung von Leistungen, Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes in-
ner- und außerschulischer Lernorte der Arbeitslehre, 

• die Fähigkeit der Bewertung von Leistungen, Chancen und Grenzen, die sich aus der Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern der Arbeitslehre aus Wirtschaft 
und Arbeitsverwaltung ergeben, 

• die Bereitschaft, der Bedeutung berufsorientierten Unterrichts vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher und ökonomischer Entwicklungen im Zusammenhang mit der ständigen dynami-
schen Entwicklung von Arbeitsmarkt, Volkswirtschaft, globaler Wirtschaft, Technik und dem 
damit verbundenen Wandel von beruflichen Qualifikationen und der sich wandelnden Bedeu-
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tung von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen jeweils neu inhaltlich und gestal-
terisch gerecht zu werden, 

• grundlegende Fähigkeiten der wissenschaftsbezogenen fachdidaktischen Analyse, Diagno-
se, Planung, Evaluierung und Reflexion schulischer Vermittlungsprozesse im Didaktikfach 
Arbeitslehre. 

(4) Die erfolgreich abgelegte Erste Lehramtsprüfung berechtigt nach Maßgabe der FSB der ein-
schlägigen Master-Studiengänge sowie der einschlägigen Promotionsordnungen der JMU in 
ihren jeweils geltenden Fassungen zur Aufnahme eines Master- oder Promotionsstudiums. 

(5) 1Ein Doppelstudium mit einem weiteren an der JMU angebotenen fachwissenschaftlichen 
Studiengang ist nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen grundsätzlich möglich, insbe-
sondere zum Zwecke des Erwerbs eines fachwissenschaftlichen akademischen Abschlussgra-
des. 2Die Bedingungen hierzu richten sich nach der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
(ASPO) der JMU in Verbindung mit den zugehörigen Fachspezifischen Bestimmungen (FSB). 
3Ein entsprechend begründeter Antrag ist bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung zu stellen. 

 
 

§ 3 Studienbeginn, Regelstudienzeit, Gliederung des Studiums 
(1) 1Das Lehramtsstudium im Fach Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken ei-
ner Fächergruppe der Mittelschule kann in jedem Semester begonnen werden. 

(2) 1Das Studium für das Lehramt an Mittelschulen hat eine Regelstudienzeit von sieben Se-
mestern, in denen insgesamt 210 ECTS-Punkte erworben werden müssen. 2Es gliedert sich 
gemäß Anlagen 2 und 6 LASPO in  

a) das Studium eines Unterrichtsfachs im Umfang von 66 ECTS-Punkten, davon 54 ECTS-
Punkte für das fachwissenschaftliche und 12 ECTS-Punkte für das fachdidaktische Stu-
dium (beschrieben in den FSB des gewählten Unterrichtsfachs), 

b) ein erziehungswissenschaftliches Studium im Umfang von 35 ECTS-Punkten aus der 
Allgemeinen Pädagogik, der Schulpädagogik sowie der Psychologie (inklusive 4 ECTS-
Punkten für ein Modul, in dem das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum absol-
viert wird (vgl. § 9)), von weiteren 8 ECTS-Punkten in den Gesellschaftswissenschaften 
sowie das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum im Umfang von 6 ECTS-Punkten 
(beschrieben in den FSB der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, für das stu-
dienbegleitende fachdidaktische Praktikum ergänzend beschrieben in den FSB der Un-
terrichtsfächer), 

c) das Studium der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule (§§ 37 und 38 LPO I) 
im Umfang von 70 ECTS-Punkten, bestehend aus 

i. dem Studium der Mittelschulpädagogik und –didaktik im Umfang von 10 ECTS-
Punkten (inklusive 5 ECTS-Punkten für ein Modul, in dem ein zusätzliches ein-
semestriges studienbegleitendes Praktikum gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 3 LPO I ab-
solviert wird) (geregelt in den FSB für die Didaktiken einer Fächergruppe der Mit-
telschule, beschrieben in diesen FSB, sofern das vorbezeichnete Praktikum im 
Fach Arbeitslehre abgeleistet werden soll), sowie 

ii. dem Studium der Didaktiken einer Fächergruppe im Sinn des § 37 Abs. 3 LPO I 
(Didaktikfächer) im Umfang von 60 ECTS-Punkten (geregelt in seiner Ge-
samtstruktur in den FSB für die Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule), 
welches das Studium der Didaktiken einschließlich der fachwissenschaftlichen 
Grundlagen dreier Didaktikfächer im Umfang von je 20 ECTS-Punkten umfasst 
(geregelt für das Fach Arbeitslehre als eines dieser drei Didaktikfächer in diesen 
FSB). 

d) die Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I im Umfang von 10 ECTS-Punkten (be-
schrieben in diesen FSB, sofern sie im Fach Arbeitslehre angefertigt werden soll),  

e) den Freien Bereich gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 Bucht. h) LPO I im Umfang von 15 ECTS-
Punkten (beschrieben in den FSB des jeweiligen Faches, für weitere belegbare Module 
in der Anlage der „Ergänzenden Bestimmungen für den „Freien Bereich“ im Rahmen des 
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Studiums für ein Lehramt“; beschrieben in diesen FSB, sofern der Freie Bereich im Fach 
Arbeitslehre absolviert wird). 

(3) 1Das Studium für das Lehramt für Sonderpädagogik hat eine Regelstudienzeit von neun 
Semestern, in denen insgesamt 270 ECTS-Punkte erworben werden müssen. 2Es gliedert sich 
gemäß Anlagen 5 und 6 LASPO in  

a) das Studium einer vertieft studierten sonderpädagogischen Fachrichtung im Umfang von 
120 ECTS-Punkten (beschrieben in den FSB der jeweiligen sonderpädagogischen Fach-
richtung),  

b) ein erziehungswissenschaftliches Studium im Umfang von 35 ECTS-Punkten (inklusive 
4 ECTS-Punkten für ein additives Modul zur jeweiligen vertieft studierten sonderpäda-
gogischen Fachrichtung) aus der Allgemeinen Pädagogik, der Schulpädagogik sowie 
der Psychologie, von weiteren 8 ECTS-Punkten in den Gesellschaftswissenschaften 
sowie das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum im Umfang von 6 ECTS-Punkten 
(beschrieben in den FSB der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften), 

c) das Studium der Didaktik der Grundschule (§§ 35 und 36 LPO I) im Umfang von 70 
ECTS-Punkten, bestehend aus  

i. dem Studium der Grundschulpädagogik und -didaktik im Umfang von 35 ECTS-
Punkten (inklusive 5 ECTS-Punkten für ein Modul, in dem ein zusätzliches ein-
semestriges studienbegleitendes Praktikum absolviert wird) (geregelt den FSB 
der Didaktik der Grundschule), sowie 

ii. dem Studium der Didaktiken dreier Fächer im Sinn des § 35 Abs. 3 LPO I (Didak-
tikfächer) im Umfang von 35 ECTS-Punkten (geregelt in seiner Gesamtstruktur in 
den FSB der Didaktik der Grundschule), welches das Studium von zwei Didaktik-
fächern im Umfang von je 10 ECTS-Punkten und einem Didaktikfach im Umfang 
von 15 ECTS-Punkten umfasst (geregelt in den FSB der jeweiligen Fächer) 

oder 

das Studium der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule (§§ 37 und 38 LPO I) 
im Umfang von 70 ECTS-Punkten, bestehend aus 

i. dem Studium der Mittelschulpädagogik und –didaktik im Umfang von 10 ECTS-
Punkten (inklusive 5 ECTS-Punkten für ein Modul, in dem ein zusätzliches ein-
semestriges studienbegleitendes Praktikum absolviert wird) (geregelt in den FSB 
für die Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule, beschrieben in diesen 
FSB, sofern das vorbezeichnete Praktikum im Fach Arbeitslehre abgeleistet wer-
den soll), sowie 

ii. dem Studium der Didaktiken einer Fächergruppe im Sinn des § 37 Abs. 3 LPO I 
(Didaktikfächer) im Umfang von 60 ECTS-Punkten (geregelt in seiner Ge-
samtstruktur in den FSB des Fachs Didaktiken einer Fächergruppe der Mittel-
schule), welches das Studium der Didaktiken einschließlich der fachwissen-
schaftlichen Grundlagen dreier Didaktikfächer im Umfang von je 20 ECTS-
Punkten umfasst (geregelt für das Fach Arbeitslehre als eines dieser drei Didak-
tikfächer in diesen FSB),  

d) die Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I im Umfang von 10 ECTS-Punkten (be-
schrieben in den FSB der jeweiligen sonderpädagogischen Fachrichtung),  

e) den Freien Bereich gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 5 Buchst. h) LPO I im Umfang von 15 ECTS-
Punkten (beschrieben in den FSB des jeweiligen Faches, für weitere belegbare Module 
in der Anlage der „Ergänzenden Bestimmungen für den „Freien Bereich“ für ein Lehr-
amt“; beschrieben in diesen FSB, sofern der Freie Bereich im Fach Arbeitslehre absol-
viert wird). 

f) sonderpädagogische Praktika gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 5 f) LPO I i.V.m. § 93 Abs. 1 Nrn. 4 
und 5 LPO I im Umfang von 6 ECTS-Punkten (geregelt in den FSB der sonderpädagogi-
schen Fachrichtungen).  
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(4) Die Gliederung des Fachs Arbeitslehre als eines von drei Didaktikfächern im Rahmen der 
Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule ergibt sich aus der Studienfachbeschreibung 
(SFB), die dieser FSB als Anlage beigefügt ist. 

§ 4  Empfohlene Grundkenntnisse
Empfehlenswert sind Grundkenntnisse über das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik 
Deutschland.  

§ 5 Modularisierung, ECTS
(1) 1Das Lehramtsstudium ist modular aufgebaut. 2Ein Modul umfasst eine oder mehrere inhalt-
lich und zeitlich aufeinander abgestimmte Lehrveranstaltungen, deren Vor- und Nachbereitung 
sowie die zu erbringenden studienbegleitenden (benoteten oder unbenoteten) Erfolgsüberprü-
fungen im Kontext dieser Lehrveranstaltungen.  

(2) 1Der für ein Modul zu erbringende Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden wird mit ECTS-
Punkten beschrieben. 2Ein ECTS-Punkt entspricht einer Arbeitszeit von 25 bis 30 Stunden ei-
nes oder einer durchschnittlichen Studierenden. 

(3) Weitere Einzelheiten finden sich in den §§ 5 und 6 LASPO. 

§ 6 Kontrollprüfungen
Im Fach Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittel-
schule werden keine optionalen Kontrollprüfungen gemäß § 13 Abs. 3 LASPO durchgeführt. 

§ 7 Anrechnung von Modulen, Studienzeiten, Studien- und
Prüfungsleistungen 

(1) 1Module, Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen 
oder an anderen Hochschulen erworben wurden, werden vom Prüfungsausschuss in der Regel 
anerkannt, außer sie sind nicht gleichwertig. 2Einzelheiten sind § 17 LASPO zu entnehmen. 3In 
Abweichung von § 17 Abs. 4 LASPO können unbeschadet der Regelungen der §§ 23 und 29 
LPO I Module und Teilmodule bis zum Gesamtumfang der zu erreichenden ECTS-Punkte ange-
rechnet werden. 

(2) Insbesondere kann eine in einem Bachelor-Studium angefertigte Abschlussarbeit als Schrift-
liche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I angerechnet werden, falls sie im Umfang von mindestens 
10 ECTS-Punkten angefertigt wurde und eine Nachbewertung die Angemessenheit bestätigt. 

(3) 1Es besteht die Möglichkeit, einen Teil der in den SFB genannten Leistungen durch Bele-
gung von Kursen der Virtuellen Hochschule Bayern (VHB) zu erbringen. 2Falls der Erwerb der-
artiger Leistungen beabsichtigt ist, wird vorab eine Beratung bei der Fachstudienberatung emp-
fohlen. 

§ 8 Studienfachbeschreibung, Studienverlaufsplan, Freier Bereich
(1) Die Module für das Fach Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fä-
chergruppe der Mittelschule, für den Freien Bereich (sofern für diesen Module im vorbezeich-
neten Fach belegt werden) sowie für die Hausarbeit gemäß § 29 LPO I (sofern diese im Fach 
Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule 
angefertigt werden soll) sind in der Studienfachbeschreibung (Anlage SFB) genannt. 

(2) 1Die aktuellen Modulbeschreibungen sowie eine Studienverlaufsempfehlung werden für das 
Studium der Arbeitslehre als ein Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe 
der Mittelschule von der Fachvertretung für die Didaktik der Arbeitslehre bekanntgegeben. 2Eine 
Studienverlaufsempfehlung für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum ist den Rahmen-
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studienstrukturplänen für das Lehramt an Mittelschulen bzw. für Sonderpädagogik zu entneh-
men (Anlage 6 LASPO). 

(3) 1Im Rahmen des Freien Bereichs gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. h) LPO I bzw. § 22 Abs. 
2 Nr. 5 Buchst. h) LPO I können in der SFB unmittelbar aufgeführte Module gewählt werden 
(fachspezifischer Freier Bereich). 2Daneben können Module nach Maßgabe der „Ergänzenden 
Bestimmungen für den „Freien Bereich“ im Rahmen des Studiums für ein Lehramt“ gewählt 
werden (fächerübergreifender Freier Bereich).   
 
 

§ 9 Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum und  
zusätzliches einsemestriges studienbegleitendes Praktikum  

im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule 
(1) 1Für das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPO 
I werden Art und Umfang der obligatorischen Begleitveranstaltung, der Betreuung im Praktikum 
und der zu erbringenden Aufgaben im entsprechenden Abschnitt der SFB des jeweiligen Unter-
richtsfachs und der zugehörigen Modulbeschreibung geregelt. 2Die Eingruppierung innerhalb 
des Lehramtsstudiums und die Verrechnung der zu erbringenden ECTS-Punkte erfolgt bei den 
Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften und wird in deren FSB geregelt. 3Beim vertieften 
Studium einer sonderpädagogischen Fachrichtung tritt an Stelle des studienbegleitenden fach-
didaktischen Praktikums ein studienbegleitendes sonderpädagogisches Praktikum gemäß § 93 
Abs. 1 Nr. 5 LPO I (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 a.E. LPO I). 4Art und Umfang der obligatorischen 
Begleitveranstaltung, der Betreuung im Praktikum und der zu erbringenden Aufgaben sowie die 
Eingruppierung innerhalb des Lehramtsstudiums und die Verrechnung der zu erbringenden 
ECTS-Punkte werden in den FSB der jeweiligen vertieft studierten sonderpädagogischen Fach-
richtung geregelt. 

(2)1Im Rahmen des Fachs Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule ist gemäß § 38 Abs. 
1 Nr. 3 LPO I ein zusätzliches einsemestriges studienbegleitendes Praktikum erfolgreich zu ab-
solvieren. 2Dieses kann im Didaktikfach Arbeitslehre abgeleistet werden. 3Einzelheiten sind den 
FSB für die Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule zu entnehmen.  
 
 

§ 10 Unterrichtssprache 
1Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 2Sie können 
nach Entscheidung des Dozenten oder der Dozentin in Abstimmung mit dem oder der Modul-
verantwortlichen in englischer oder einer anderen Sprache abgehalten werden, sofern in der 
Modulbeschreibung diese Möglichkeit vorgesehen ist. 3Ein Anspruch der Studierenden hierauf 
besteht aber nicht. 
 
 

2. Teil:   Durchführung der Prüfungen 

 
§ 11 Studienbegleitendes Prüfungsverfahren 

(1) 1Zu jedem Modul findet eine studienbegleitende Erfolgsüberprüfung statt, welche sich auf 
eine Lehrveranstaltung oder auf eine Gruppe von Lehrveranstaltungen bezieht. 2Die Erfolgs-
überprüfung erfolgt entweder in Form einer benoteten Prüfungsleistung oder durch eine nicht 
benotete Studienleistung oder in Ausnahmefällen durch eine Kombination beider Leistungsfor-
men. 3Die Art, Dauer und der Umfang der Erfolgsüberprüfung werden für jedes Modul in der 
Anlage SFB aufgeführt, Details werden im Modulhandbuch geregelt. 4Weitere Einzelheiten der 
studienbegleitenden Erfolgsüberprüfung sind in § 5 LASPO geregelt. 

(2) Wenn in einem Modul die Erfolgsüberprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen besteht 
(z.B. aus einer Zwischenklausur, einer Klausur und einer Bewertung der Übungsaufgaben) oder 
wenn mehrere Prüfungsformen zur Wahl stehen, so ist dies in der Anlage SFB zu regeln und 
die Details sind vom Dozenten bzw. der Dozentin zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu geben. 

(3) 1Die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung kann in begründeten Ausnahmefällen vom Er-
bringen einer oder mehrerer Vorleistungen abhängig gemacht werden. 2Ob für die Erfolgsüber-
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prüfung in einem Modul solche Vorleistungen erforderlich sind, ist in der SFB angegeben, die 
Details werden im Modulhandbuch geregelt.  

(4) 1Die Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 2Sie können nach 
Entscheidung des Dozenten oder der Dozentin in Abstimmung mit dem oder der Modulverant-
wortlichen in englischer oder einer anderen Sprache abgehalten werden, sofern in der Anlage 
SFB diese Möglichkeit vorgesehen ist. 3Ein Anspruch des Prüflings hierauf besteht aber nicht. 

(5) Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 
 
 

§ 11a Multiple-Choice-Verfahren 
 
(1) 1Gemäß § 22 Abs. 8 LASPO können schriftliche Prüfungen ganz oder teilweise auch in der 
Weise abgenommen werden, dass der Prüfling anzugeben hat, welche der mit den Aufgaben 
vorgelegten Antworten er für richtig hält (Multiple-Choice-Verfahren). 2Wird diese Art der Prü-
fung gewählt, so ist diese Festlegung den Studierenden spätestens 4 Wochen vor der Prüfung 
bekannt zu geben. 3Der Fragen-Antworten-Katalog wird von mindestens zwei Prüfenden im 
Sinne von § 16 Abs. 1 LASPO erstellt. 4Dabei ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend 
anerkannt werden. 5Die Prüfungsaufgaben müssen zuverlässige Prüfungsergebnisse ermögli-
chen. 6Es sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen.  
 
(2) 1Prüfungen nach Abs. 1 Satz 1 können als Einfachauswahlaufgaben (es ist - wie dem Prüf-
ling bekannt ist - genau einer von insgesamt n Antwortvorschlägen richtig - „1 aus n“) oder 
Mehrfachauswahlaufgaben (eine - dem Prüfling je nach Aufgabenstellung bekannte oder unbe-
kannte - Anzahl x, die zwischen Null und n liegt, von insgesamt n Antwortvorschlägen ist richtig 
- „x aus n“) ausgestaltet werden.  
 
2Für Einfachauswahlaufgaben gilt: 3Für jede zutreffend beantwortete Aufgabe werden Bewer-
tungseinheiten vergeben, wobei diese für alle Aufgaben einheitlich ausgestaltet oder voneinan-
der abweichend festgelegt werden können (einheitliche oder unterschiedliche Gewichtung), ins-
besondere, wenn sich der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben deutlich unterscheidet.    
 
4Für Mehrfachauswahlaufgaben gilt: 5Je Mehrfachauswahlaufgabe wird eine Bewertungszahl 
festgelegt, die der Anzahl der Antwortvorschläge (n) entspricht und die mit einem Gewichtungs-
faktor für die einzelne Mehrfachauswahlaufgabe multipliziert werden kann. 6Der Prüfling erhält 
für jede Mehrfachauswahlaufgabe eine Grundwertung, die bei vollständiger Übereinstimmung 
der vom Prüfling ausgewählten Antwortvorschläge mit den als zutreffend anerkannten Antwor-
ten der Bewertungszahl entspricht. 7Für jede Übereinstimmung zwischen einem vom Prüfling 
ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Antwortvorschlag und einer als zutreffend bzw. als nicht 
zutreffend anerkannten Antwort wird ein Punkt für die Grundwertung vergeben. 8Wird ein als 
zutreffend anerkannter Antwortvorschlag vom Prüfling nicht ausgewählt oder wird ein nicht als 
zutreffend anerkannter Antwortvorschlag vom Prüfling ausgewählt, wird einheitlich im Rahmen 
sämtlicher Mehrfachauswahlaufgaben einer Prüfung entweder jeweils ein Minuspunkt (Bewer-
tungsvariante 1) oder jeweils kein Punkt (Bewertungsvariante 2) für die Grundwertung verge-
ben. 9Der Prüfer oder die Prüferin legt im Einvernehmen mit dem oder der Modulverantwortli-
chen fest, ob die Bewertung gemäß Bewertungsvariante 1 oder Bewertungsvariante 2 erfolgen 
soll und gibt die getroffene Entscheidung den Studierenden spätestens 4 Wochen vor dem be-
treffenden Prüfungstermin bekannt. 10Die Grundwertung einer Frage kann Null Punkte nicht un-
terschreiten. 11Die erreichten Bewertungseinheiten errechnen sich aus der Grundwertung multi-
pliziert mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor der Mehrfachauswahlaufgabe. 12Die insgesamt für 
die Mehrfachauswahlaufgaben erreichbare Höchstleistung errechnet sich aus der Summe der 
Produkte aller Bewertungszahlen mit den jeweiligen Gewichtungsfaktoren aller Mehrfachaus-
wahlaufgaben.   
 
(3) 1Eine gesonderte Bewertung des Multiple-Choice-Prüfungsteils erfolgt dann, wenn die 
Summe der in diesem Prüfungsteil erreichbaren Bewertungseinheiten einen Umfang erreicht, 
der eine Anwendung der Sätze 2 bis 12 ermöglicht.   
2Die Feststellung, ob der Multiple-Choice-Prüfungsteil in diesen Fällen bestanden wurde, erfolgt 
jeweils einheitlich entweder nach Maßgabe der Bestehensvariante 1 (Satz 3) oder nach Maß-
gabe der Bestehensvariante 2 (Sätze 4 bis 12); der Prüfer oder die Prüferin legt im Einverneh-
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men mit dem oder der Modulverantwortlichen fest, ob die Bewertung gemäß Bestehensvariante 
1 oder Bestehensvariante 2 erfolgen soll und gibt diese Festlegung den Studierenden spätes-
tens 4 Wochen vor dem betreffenden Prüfungstermin bekannt. 
 
3Der Multiple-Choice-Prüfungsteil gilt gemäß Bestehensvariante 1 als bestanden, wenn 

a) insgesamt mindestens 60 Prozent der als Höchstleistung erreichbaren Bewertungsein-
heiten tatsächlich erreicht wurden oder wenn 

b) die Zahl der vom Prüfling erreichten Bewertungseinheiten um nicht mehr als 20 Prozent 
die im Durchschnitt von denjenigen Prüflingen erreichten Bewertungseinheiten unter-
schreitet, die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben, sofern so-
wohl die Zahl der vom Prüfling erreichten Bewertungseinheiten als auch der Durch-
schnittswert nicht bei Null liegt.    

4Bei einem Vorgehen gemäß Bestehensvariante 2 wird der Zufallserwartungswert ermittelt. 
5Dieser berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Prüfling durch bloß zufällige Auswahl 
von Antwortvorschlägen korrekte Antworten erzielt (Ratewahrscheinlichkeit). 6Der Zufallserwar-
tungswert wird zunächst für jede einzelne Aufgabe berechnet. 7Bei Einfachauswahlaufgaben 
beträgt die Ratewahrscheinlichkeit 1 geteilt durch die Anzahl an Antwortvorschlägen, gegebe-
nenfalls multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor dieser Aufgabe. 8Bei Mehrfachauswahlaufga-
ben, bei denen dem Prüfling die Anzahl der als zutreffend anerkannten Antwortvorschläge nicht 
bekannt gegeben wurde, liegt die Ratewahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Antwortvorschlag 
bei 50% (dies entspricht 1:2 oder ½). 9Der Zufallserwartungswert dieser Mehrfachauswahlauf-
gaben beträgt folglich die Anzahl an Antwortvorschlägen multipliziert mit ½. 10Auch dieser Wert 
wird gegebenenfalls wieder mit dem Gewichtungsfaktor der Aufgabe multipliziert. 
11Abschließend wird der Zufallserwartungswert über alle Aufgaben aufsummiert und von den als 
Höchstleistung erreichbaren Bewertungseinheiten abgezogen.  
12Der Multiple-Choice-Prüfungsteil gilt nach Bestehensvariante 2 als bestanden, wenn 

a) insgesamt mindestens 33 Prozent der nach Satz 11 berechneten erreichbaren Bewer-
tungseinheiten erreicht wurden oder wenn 

b) die Zahl der vom Prüfling erreichten Bewertungseinheiten um nicht mehr als 20 Prozent 
die im Durchschnitt von denjenigen Prüflingen erreichten Bewertungseinheiten unter-
schreitet, die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben, sofern so-
wohl die Zahl der vom Prüfling erreichten Bewertungseinheiten als auch der Durch-
schnittswert über dem Zufallserwartungswert liegt. 

 
(4) 1Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl an Bewer-
tungseinheiten erreicht (gemäß Abs. 3 Satz 3 Buchstabe a) oder b), sofern Bestehensvariante 1 
zur Anwendung kommt, bzw. gemäß Abs. 3 Satz 12 Buchstabe a) oder b), sofern Bestehensva-
riante 2 zur Anwendung kommt, wobei jeweils die niedrigere Vorgabe maßgeblich ist), so lautet 
die Note für den im Multiple-Choice-Verfahren abgefragten Prüfungsteil im Falle einer mit Noten 
versehenen Prüfung: 

• „sehr gut“ bei mindestens 75 Prozent, 
• „gut“ bei mindestens 50 Prozent, aber weniger als 75 Prozent, 
• „befriedigend“ bei mindestens 25 Prozent, aber weniger als 50 Prozent, 
• „ausreichend“ bei weniger als 25 Prozent  

der darüber hinaus erreichten Bewertungseinheiten. 2Die Bestehensgrenze, die Zahl der Bewer-
tungseinheiten und der Durchschnitt der in Abs. 3 Satz 3 Buchstabe b) bzw. Abs. 3 Satz 12 
Buchstabe b) genannten Bezugsgruppe sind bei Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch 
Aushang oder auf andere geeignete Weise bekannt zu geben. 

 
 

§ 12 Anmeldung zu Prüfungen 
1Der Prüfungsausschuss legt für jede Prüfung Ort und Zeitpunkt fest und macht sie durch Aus-
hang oder geeignete elektronische Systeme bekannt. 2Er kann diese Aufgabe an die jeweiligen 
Modulverantwortlichen delegieren. 3Die Studierenden haben die Aushänge und Veröffentlichun-
gen in elektronischer Form selbstständig zu beachten. 4Termine für mündliche oder praktische 
Prüfungen können innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgelegten Zeitraums auch in Ab-
sprache mit dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin in der durch die betroffene 
Lehreinheit bestimmten Weise, beispielsweise unter Verwendung hierfür vorgesehener Form-
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blätter, festgelegt werden. 5Die entsprechenden Vorgaben werden den betroffenen Studieren-
den in geeigneter Weise bekannt gegeben. 6Die Abgabetermine für häuslich anzufertigende 
Erfolgsüberprüfungen wie schriftliche Hausarbeiten, Forschungsberichte, Arbeitsberichte, Pro-
tokolle, Rezensionen und Portfolios werden von den jeweiligen Dozenten oder Dozentinnen 
spätestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit, bekannt gegeben. 7Halten Studie-
rende diesen Termin ohne triftigen Grund (i.d.R. Krankheit, nachzuweisen durch ein ärztliches 
Attest) nicht ein, so haben sie die Prüfung nicht bestanden. 
 
 

§ 13 Bewertung von Prüfungen 
1Abweichend von § 29 Absatz 4 der LASPO gilt: sollte sich ein Modul aus mehreren Teilmodu-
len mit benoteten Prüfungen zusammensetzen, errechnet sich die Modulnote aus dem nach 
ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der her-
angezogenen Teilmodule. 2Die Berechnung der Noten erfolgt auf eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma genau; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
 

§ 14 Wiederholung von Prüfungen 
(1) 1Unbeschadet der Regelungen in § 32 LASPO können die jeweiligen Prüfer oder Prüferin-
nen für den Fall des Nichtbestehens von Prüfungen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten 
mit den Prüflingen zusätzliche Prüfungstermine in demselben Semester oder zu Beginn des 
folgenden Semesters vereinbaren. 2Hierbei ist je Prüfung und Prüfling maximal ein zusätzlicher 
Prüfungstermin zulässig, wobei zwischen den beiden Prüfungsterminen mindestens zwei Wo-
chen liegen sollen. 3Ein Anspruch der Studierenden auf solche zusätzlichen Prüfungstermine 
besteht nicht. 4Die Vorgaben gemäß § 12 sind auch im Rahmen etwaiger zusätzlicher Prüfungs-
termine einzuhalten. 

(2) 1Wird die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung von Vorleistungen abhängig gemacht, so 
ermöglicht eine erfolgreich erbrachte Vorleistung die Teilnahme an Erfolgsüberprüfungen des 
entsprechenden Semesters sowie, sofern die Prüfung nicht bestanden wurde, auch an den Er-
folgsüberprüfungen in späteren Semestern. 2Abweichungen von dieser Regelung werden in der 
SFB angegeben. 
 
 

§ 15 Einsicht in Prüfungsunterlagen 
(1) 1Einsicht in Prüfungsunterlagen wird nach § 37 LASPO gewährt. 2Der Antrag auf Einsicht-
nahme ist vom Prüfling bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses spätestens 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen.  

(2) 1Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit dem Prü-
fenden Ort, Zeit und Modalitäten der Einsichtnahme. 2Eine Einsichtnahme in Form eines Sam-
meltermins ist insbesondere bei schriftlichen Prüfungen möglich. 3Das Ergebnis einer mündli-
chen Prüfung wird dem Prüfling unmittelbar nach der Prüfung bekanntgegeben. 4Bei schriftli-
chen Hausarbeiten und vergleichbaren Prüfungsformen kann wie in Satz 2 vorgegangen wer-
den oder eine besondere Absprache hinsichtlich der Einsichtnahme getroffen werden. 

(3) Einsicht in die Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I wird nach Maßgabe der LPO I ge-
währt, da die Schriftliche Hausarbeit Bestandteil der Ersten Staatsprüfung ist, § 25 Abs. 1 Satz 
2 LPO I.  
 
 

§ 16 Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I 
Die Modalitäten zur Anfertigung der Schriftlichen Hausarbeit gemäß § 29 LPO I werden in § 23 
LASPO geregelt. 
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§ 17 Zulassungsvoraussetzungen für die Erste Staatsprüfung 

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung im Fach Didaktiken einer Fä-
chergruppe der Mittelschule sind im Rahmen des Didaktikfachs Arbeitslehre gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 Nummer c) bzw. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. c) Module im Umfang von insgesamt 20 ECTS-
Punkten erfolgreich zu erbringen, die sich wie folgt gliedern. 
 

Bereich bzw. Teilbereich ECTS-Punkte 
Pflichtbereich 20  

gesamt 20  

(2) Alle weiteren Voraussetzungen für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung sind in § 22 Abs. 
2 Nr. 1 bzw. Nr. 5 LPO I in Verbindung mit den jeweiligen FSB geregelt. 
 
 

§ 18 Bildung der Fachnoten gemäß § 3 LPO I 
(1) Die Berechnung der Note für das Didaktikfach Arbeitslehre erfolgt nach Maßgabe der fach-
spezifischen Bestimmungen für das Fach Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule.   

(2) Im Übrigen gelten die Regelungen aus §§ 29 und 33 LASPO. 

 
 
 

3. Teil:    Schlussvorschriften 
 

§ 19 Inkrafttreten 
1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2009 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden des 
Studiums für das Lehramt an Hauptschulen sowie des Studiums für das Lehramt für Sonderpä-
dagogik mit dem Fach Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fächer-
gruppe der Hauptschule, die ihr Fachstudium an der JMU nach den Bestimmungen der Ord-
nung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I – 
LPO I) vom 13. März 2008 in Verbindung mit der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
für die Lehramtsstudiengänge (LASPO) an der JMU vom 5. August 2009 in der jeweils gelten-
den Fassung ab dem Wintersemester 2009/2010 aufnehmen oder fortsetzen. 3Bei Aufnahme 
des Studiums ab dem Wintersemester 2013/2014 gilt die Satz 2 entsprechend mit der Maßga-
be, dass anstelle der Begriffe „ Hauptschule“ und „Hauptschulen“ die Begriffe „Mittelschule“ und 
„Mittelschulen“ verwendet werden. 
 

 
 
 
Die Satzung tritt in der Fassung der Änderungssatzung mit Wirkung vom 1. Oktober 2013 
in Kraft. Ihre Inhalte gelten erstmals für Studierende, die ihr Studium für das Lehramt an 
Mittelschulen sowie des Studiums für das Lehramt für Sonderpädagogik mit dem Fach 
Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittel-
schule an der JMU ab dem Wintersemester 2013/2014 aufnehmen. 
 



Anlage SFB: Studienfachbeschreibung für Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe der 
Mittelschule  
(Verantwortlich: Institut für Politikwissenschaft und Sozialforschung) Stand: 2014-09-05 

 
Legende: V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung, K = Kolloquium, T = Tutorium, P = Praktikum, R = Projekt, O = Konversatorium, E = Exkursion, A = Abschlussar-

beit; TM = Teilmodul, PF = Pflicht, WPF = Wahlpflicht, NUM = Numerische Notenvergabe, B/NB = Bestanden/Nicht bestanden 
 
Anmerkungen: 
 
Die Prüfungssprache ist deutsch, sofern hierzu nichts anderes angegeben ist. 
Gibt es eine Auswahl an Prüfungsarten, so legt der/die Modulverantwortliche mit LV-Beginn fest, welche Form für das Teilmodul im aktuellen Semester zutreffend ist. 
Sofern nicht anders angegeben, ist der Prüfungsturnus der Teilmodule dieser SFB semesterweise. 
Bei mehreren Prüfungen innerhalb eines Teilmoduls werden diese gleich gewichtet, sofern nicht anderes dazu angegeben ist. 
Besteht die Teilmodulprüfung aus mehreren Einzelleistungen, so ist die Prüfung nur bestanden, wenn jede der Einzelleistungen erfolgreich bestanden ist. 
Module und Teilmodule, in denen die Felder „Kurzbezeichnung“ und „Version“ grau hinterlegt wurden, ermöglichen den Erwerb von ECTS-Punkten im jeweils ein-
schlägigen Bachelor-Studium nach Maßgabe der §§ 40ff der LASPO (§ 41 Abs. 1 Satz 3 LASPO). 
  

K
ur

zb
e-

ze
ic

hn
un

g 

Version Modul und Teilmodul(e) 
A

rt
 d

er
 L

V 

EC
TS

-
Pu

nk
te

 

D
au

er
 (S

em
) 

TN und 
Auswahl 

B
ew

er
tu

ng
 

Art und Umfang der 
Erfolgsüberprüfung 

Prüfungs-
sprache 

Zu
vo

r b
e-

st
an

de
ne

 
M

od
ul

e 
un

d 
Te

ilm
od

ul
e 

Vorleistungen, 
Prüfungsorganisation, 

Bemerkungen 

Didaktik (einschließlich der fachwissenschaftlichen Grundlagen) (20 ECTS-Punkte) 

Pflichtbereich (20 ECTS-Punkte) 
06-
AL-
BM 

2009-WS Systematik des Fachs Didaktik der 
Arbeitslehre 

 5 1       

06-AL-
BM-1 

2009-WS Methodik des Arbeitslehreunterrichts V 3 1  NUM Klausur (ca. 90 Min.)   § 38 I Nr. 1* 

06-AL-
BM-2 

2009-WS Geschichte, Bildungsauftrag, Bildungs-
ziele und Konzeptionen des Lernfelds A 

S 2 1  B/NB Seminargestaltung1 
(ca. 60 Min.) mit Prä-
sentation (min. 20, 
max. 45 Folien) 

  § 38 I Nr. 1* 

Regelmäßige Teilnah-
me2 

Die Prüfungsart Semi-
nargestaltung kann bei 
entsprechend hoher 
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Teilnehmerzahl durch 
ein Literaturportfolio 
(Umfang themenab-
hängig; Arbeitsauf-
wand 25-30 Std.) er-
setzt werden 

06-
AL-
Beruf 

2009-WS Grundlagen der Arbeitswissenschaft 
und der Didaktik der Berufsorientie-
rung 

 5 1     06-AL-BM  

06-AL-
Beruf-
1 

2009-WS Didaktik der Berufsorientierung S 3 1  NUM Seminargestaltung1 
(ca. 60 Min.) mit Prä-
sentation (min. 20, 
max. 45 Folien) und 
Klausur (ca. 45 Min.) 

  § 38 I Nr. 1* 

Regelmäßige Teilnah-
me2 

Die Prüfungsart Semi-
nargestaltung kann bei 
entsprechend hoher 
Teilnehmerzahl durch 
eine Klausur (ca. 90 
Min.) ersetzt werden. 

06-AL-
Beruf-
2 

2009-WS Grundlagen der Arbeitswissenschaft S 2 1  B/NB Seminargestaltung1 
(ca. 60 Min.) mit Prä-
sentation (min. 20, 
max. 45 Folien) 

  § 38 I Nr. 1* 

Regelmäßige Teilnah-
me2 

Die Prüfungsart Semi-
nargestaltung kann bei 
entsprechend hoher 
Teilnehmerzahl durch 
ein Literaturportfolio 
(Umfang themenab-
hängig; Arbeitsauf-
wand 25-30 Std.) er-
setzt werden 

06-
AL-
Wirt-
schaft 

2009-WS Didaktik wirtschaftskundlichen Unter-
richts im Fach Arbeitslehre 

 5 1     06-AL-BM  

2 
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06-AL-
Wirt-
schaft-
1 

2009-WS Wirtschaftliche Grundbildung für den 
Arbeitslehreunterricht 

S 2 1  NUM Seminargestaltung1 
(ca. 60 Min.) mit Prä-
sentation (min. 20, 
max. 45 Folien) 

  § 38 I Nr. 1* 

Regelmäßige Teilnah-
me2 

Die Prüfungsart Semi-
nargestaltung kann bei 
entsprechend hoher 
Teilnehmerzahl durch 
ein Literaturportfolio 
(Umfang themenab-
hängig; Arbeitsauf-
wand 25-30 Std.) er-
setzt werden 

06-AL-
Wirt-
schaft-
2 

2009-WS Produzieren für einen Markt mit Hilfe 
technischer Verfahren 

R 3 1  B/NB Praktische Prüfung (im 
Umfang von 25- 30h) 
und schriftlicher Ausar-
beitung (ca. 10 Folien 
je TN) 

  § 38 I Nr. 1* 

Wird in der Regel als 
Blockseminar durchge-
führt. Die praktische 
Prüfung umfasst Pla-
nung, Durchführung 
und Auswertung der 
Herstellung von Pro-
dukten in Projektgrup-
pen. 

06-
AL-
Tech-
nik 

2009-WS Grundlagen der technischen Bildung 
im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik 

 5 1-2     06-AL-BM  

06-AL-
Tech-
nik-1 

2009-WS Grundlagen und Bewertung von Technik 
(VHB) 

Ü 2 1  B/NB Übungsaufgaben nach 
Maßgabe der VHB (in 
der Regel ca. 2 
Übungsaufgaben je 
Unterrichtseinheit) 

  § 38 I Nr. 1* 

Diese Übung umfasst 
die Teilnahme an ei-
nem Online-Seminar 
der VHB mit ca. 14 
Unterrichtseinheiten. 
Die Dokumentation der 
Aufgabenlösungen ist 
in ausgedruckter Form 
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dem Dozenten in 
Würzburg zu überge-
ben und wird hier be-
wertet. 

06-AL-
Tech-
nik-2 

2009-WS Handlungsorientierte Methoden des 
Technikunterrichts im Fach Arbeitslehre 

S 3 1-2  NUM a) Seminargestaltung1 
(ca. 60 Min.) mit Prä-
sentation (min. 20, 
max. 45 Folien) oder 
b) Hausarbeit (ca. 12 
S.) oder 
c) Dokumentationsport-
folio (Arbeitsaufwand 
25-30h) 

  § 38 I Nr. 1* 

Regelmäßige Teilnah-
me2 

Freier Bereich (0-15 ECTS-Punkte) 

Im Rahmen des Studiums für ein Lehramt sind im "Freien Bereich" Module im Umfang von insgesamt 15 ECTS-Punkten zu absolvieren (§ 9 Satz 2 LASPO i.V.m. § 22 Abs. 2 LPO I). Diese 
ECTS-Punkte können in beliebiger Zusammenstellung aus den nachfolgenden Bereichen erbracht werden. 

Freier Bereich - fächerübergreifend 

Das fächerübergreifende Zusatzangebot für ein Lehramt ist der jeweils entsprechenden Anlage der „Ergänzenden Bestimmungen für den „Freien Bereich“ im Rahmen des Studiums für ein 
Lehramt“ zu entnehmen. 

Freier Bereich - fachspezifisch 
06-
AL-
ABu-
Fö-
LuEm 

2009-WS Die Vorbereitung auf die nachschuli-
sche Realität der Arbeitswelt für 
Schüler mit Förderbedarf Lernen und 
emotionale Entwicklung 

 2 1       

06-AL-
ABu-
Fö-
LuEm-
1 

2009-WS Die Vorbereitung auf die nachschulische 
Realität der Arbeitswelt für Schüler mit 
Förderbedarf Lernen und emotionale 
Entwicklung (L und V) 

S 2 1 253 B/NB a) Referat (ca. 20 Min.) 
mit Präsentation (min. 
15, max. 25 Folien) 
oder 
b) Protokoll (ca. 3 S.), 
oder 
c) Dokumentationsport-
folio (im Umfang von 
ca. 15h) 

  Regelmäßige Teilnah-
me2 
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06-
AL-
ABu-
Fö-
GuM 

2009-WS Die Vorbereitung auf die nachschuli-
sche Realität der Arbeitswelt für 
Schüler mit Förderbedarf geistige und 
motorische Entwicklung 

 2 1       

06-AL-
ABu-
Fö-
GuM-
1 

2009-WS Die Vorbereitung auf die nachschulische 
Realität der Arbeitswelt für Schüler mit 
Förderbedarf geistige und motorische 
Entwicklung (G und K) 

S 2 1 253 B/NB a) Referat (ca. 20 Min.) 
mit Präsentation (min. 
15, max. 25 Folien) 
oder 
b) Protokoll (ca. 3 S.), 
oder 
c) Dokumentationsport-
folio (im Umfang von 
ca. 15 h) 

  Regelmäßige Teilnah-
me2 

06-
AL-
Koop-
Schu-
le-FD 

2009-WS Kooperation zwischen Schulen und 
der Arbeitslehredidaktik - Mitarbeit 
von Studierenden bei handlungsorien-
tierten Unterrichtsvorhaben und deren 
theoretische Grundlegung 

S 3 1-2     06-AL-BM  

06-AL-
Koop-
Schu-
le-FD-
1 

2009-WS Kooperation zwischen Schulen und der 
Arbeitslehredidaktik - Mitarbeit von Stu-
dierenden bei handlungsorientierten 
Unterrichtsvorhaben und deren theoreti-
sche Grundlegung 

S 3 1-2 123 B/NB a) schriftliche Ausarbei-
tung (ca. 3 S. oder 10 
Folien) oder 
b) Unterrichtsgestal-
tung (4-6 Doppelstun-
den) oder 
c) Präsentation (ca. 30 
Min.) und Dokumenta-
tion (ca. 15 Folien) 

  Regelmäßige Teilnah-
me2 

Das Seminar findet in 
der Regel in der vorle-
sungsfreien Zeit statt. 
Studienort sind Schu-
len in der Umgebung 
der Universität Würz-
burg. 

Schriftliche Hausarbeit(10 ECTS-Punkte) 

Im Rahmen des Studiums für das Lehramt an Mittelschulen ist eine schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I anzufertigen. Dem Modul dieser Arbeit sind 10 ECTS-Punkte zugeordnet. 
Die schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I kann im Fach Arbeitslehre als Didaktikfach im Rahmen der Didaktik einer Fächergruppe der Mittelschule i.S. d. § 38 Abs. 1 LPO I oder im Unterrichtsfach oder in den 
Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften angefertigt werden. 

Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I - Arbeitslehre als Didaktikfach im Lehramt an Mittelschulen 
06-
AL-
HAHS 

2009-WS Schriftliche Hausarbeit Didaktik der 
Arbeitslehre (Lehramt an Hauptschu-
len) 

 10 1-2       
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06-AL-
HaAH
S-1 

2009-WS Schriftliche Hausarbeit Didaktik der Ar-
beitslehre (Lehramt an Hauptschulen) 

A 10 1-2 104 NUM Schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit (ca. 
40 S.) 

Deutsch; 
Ausnahmen 
hiervon 
gemäß § 29 
Abs. 4 Satz 
1 LPO I 

 Der/Die Prüfungsbe-
rechtigte kann für die 
Betreuung das erfolg-
reiche Absolvieren 
bestimmter Lehrveran-
staltungen zur Voraus-
setzung erheben. 

 

1 Unter Seminargestaltung wird die Übernahme des Fachlichen Inputs, die Instruktion von Arbeitsaufgaben, die Moderation/Koordination der Teilnehmerbeiträge und deren 
Zusammenfassung verstanden, sowie auch das Demonstrieren/Halten/Gestalten einer Unterrichtsstunde. 
2 Voraussetzung für die Zulassung zu den Erfolgsüberprüfungen ist die regelmäßige Anwesenheit (mind. 70%) in den Seminaren. 
3 Die Auswahl der Teilnehmerberechtigten erfolgt nach Studienfortschritt. Bei Gleichstand entscheidet das Los. Ggf. freiwerdende Plätze werden im Nachrückverfahren in 
der Reihenfolge des Eingangs besetzt. 
4 Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach der erzielten Durchschnittsnote in den Modulen 06-AL-BM und 06-AL-Beruf; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
* Das Teilmodul dient dem Erwerb von Zulassungsvoraussetzungen für die Erste Staatsprüfung gemäß der jeweils angegebenen Bestimmung der Lehramtsprüfungsord-
nung I (LPO I) vom 13. März 2008. 
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